
Stand der Erarbeitung und Diskussion eines Entwurfs für die 
Verwaltungsvorschrift zum bilingualen Unterricht 

Mündliche Anfrage der Abg. Kathrin Dannenberg in der 8. Sitzung am 23. Januar 
2020 

 

Seit über 20 Jahren gibt es in Brandenburg unterschiedliche Formen des bilingualen 
(niedersorbischen/deutschen) Unterrichts. Ausgehend von den gesammelten 
Erfahrungen haben die Verbände der Sorben/Wenden und der Rat für 
Angelegenheiten der Sorben/Wenden schon vor längerer Zeit gegenüber dem 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) den Bedarf nach einer speziellen 
Regelung für den bilingualen (niedersorbischen/deutschen) Unterricht erhoben. Das 
MBJS hat sich aber entschlossen, die den bilingualen (niedersorbischen/deutschen) 
Unterricht betreffenden Fragen in einer (allgemeinen) Verwaltungsvorschrift zum 
bilingualen Unterricht zu regeln. Darüber, ob und wann der Entwurf einer solchen 
Vorschrift den Sorben/Wenden und dem Landtag vorliegt, gibt es unterschiedliche 
Aussagen in der Öffentlichkeit. Damit ist auch offen, wann die zur Umsetzung des 
Sorben/Wenden-Gesetzes und der Regelungen im Schulgesetz so wichtige Vorschrift 
endlich in Kraft treten wird. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wann wird den Sorben/Wenden und ihren Gremien sowie dem Landtag ein Entwurf 
für eine Verwaltungsvorschrift für den bilingualen Unterricht vorliegen? 

 

Antwort der Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Britta Ernst: 

Im Hinblick auf eine bessere Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die 
aktuellen Erfordernisse sowohl eines mehrsprachigen und multikulturellen Europas als 
auch einer globalisierten Gesellschaft, gewinnt der bilinguale Unterricht im Land 
Brandenburg zunehmend an Bedeutung. Der bisher geltende rechtliche Rahmen ist in 
verschiedenen Rechtsvorschriften geregelt. 

Aus diesem Grund werden durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Verwaltungsvorschriften für den bilingualen Unterricht an den allgemein bildenden und 
beruflichen Schulen im Land Brandenburg entwickelt. Die Grundlage bildet der 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.10.1994 als „Unterricht mit Teilen des 
Fachunterrichts in der Fremdsprache“. 

Bezugnehmend auf Ihre Frage, wann der Entwurf den Gremien vorgelegt werden 
kann, kann ich Ihnen mitteilen, dass das MBJS gegenwärtig dabei ist, den Entwurf der 
Verwaltungsvorschrift fertigzustellen. 


